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Vorwort

Wer sich der Welt mit dem Blick durch die juristische Brille nähert, der stößt 
auf eine Welt von Rechtsverhältnissen. Das gilt auch für das Verwaltungsrecht. 
Dort agieren in sämtlichen Segmenten und auf allen Ebenen Rechtssubjekte in 
einem Miteinander, Gegeneinander und Nebeneinander. Wo immer das Ver
waltungsrecht praktisch wird, stets geht es um Relationen, um normativ ge
ordnete Beziehungen von Rechtssubjekten zu anderen Rechtssubjekten. Die 
durchgängige Präsenz macht das Rechtsverhältnis zu einem Strukturelement 
der Verwaltungsrechtsordnung, zu einem Basisbegriff verwaltungsrechtlichen 
Denkens und zu einem Grundbaustein der Verwaltungsrechtsdogmatik.

Der hochkarätige Stellenwert des Rechtsverhältnisses ist in der Verwaltungs
rechtslehre allerdings nicht unangefochten. Die Vorbehalte sind vielschichtig 
und breit gefächert, und sie sind in höchst unterschiedlichen Problemfeldern 
angesiedelt. Zum Teil beruhen sie auf überholten staatstheoretischen Vorver
ständnissen und pfadabhängigen Grundannahmen. Mitunter sind sie Ausdruck 
einer gewissen Theorie und Abstraktionsaversion. Auch gehen sie nicht selten 
zurück auf einseitige Weichenstellungen in der Systembildung, normintrover
tierte Betrachtungsweisen, sektorale und selektive Wahrnehmungen durch Aus
blendung ganzer Bereiche rechtlich geordneter Verwaltungswirklichkeit, die 
Vernachlässigung modernerer Entwicklungen usw. Doch ändert dies alles nichts 
daran, dass die Ressentiments und zahlreiche Missverständnisse das Verwal
tungsrechtsverhältnis in Grundsatzdebatten verstrickt haben, die seit geraumer 
Zeit als Richtungsstreit wahrgenommen werden.

Hier setzen die Lehren vom Verwaltungsrechtsverhältnis an. Sie analysieren 
die Kontroversen, verfolgen wirkungsgeschichtliche Entwicklungslinien des 
Denkens in Rechtsverhältnissen von den Anfängen bis zur Gegenwart und kon
statieren anhand aktueller Befunde die Unverzichtbarkeit des Rechtsverhält
nisses für die Verwaltungsrechtsdogmatik. Dies ebnet den Weg zur Entfaltung 
von Leitgedanken und Grundbegriffen der Rechtsverhältnislehre. Sie bereiten 
den Boden auf für die Präsentation des spezifischen Approachs der Lehre vom 
Verwaltungsrechtsverhältnis sowie des dogmatischen Ordnungsrahmens, in dem 
Verwaltungsrechtsverhältnisse entstehen, sich entwickeln, enden und nach der 
Beendigung fortwirken. Danach erweisen sich Rechtsverhältnisse als zentrale 
Strukturvorgabe für die verwaltungsrechtliche Systembildung, die andere Bau
steine des Allgemeinen Verwaltungsrechts intensiv berühren und zum Teil sogar 
integrieren. Letzteres betrifft insbesondere die subjektiven (öffentlichen) Rechte, 



die richtiger Ansicht nach integrale Bestandteile von Verwaltungsrechtsverhält
nissen sind, und systemische Verzahnungen mit Rechtsformen des Verwaltungs
handelns. Bei alledem zeigt sich in vielen Kontexten ein spezifischer Eigen und 
Mehrwert des Denkens in Rechtsverhältnissen, der zu Perspektivenerweiterun
gen und wechseln einlädt.

Die wissenschaftliche Streitschrift geht auf Vorarbeiten zu einem Beitrag über 
„Verwaltungsrechtsverhältnisse“ zurück, der in Band IV des von Wolfgang Kahl 
und Markus Ludwigs herausgegebenen Handbuchs des Verwaltungsrechts er
scheint. Wegen räumlicher Beschränkungen waren in dem Handbuchbeitrag an 
vielen Stellen nur Hinweise zu ausgewählten Fragen, roten Fäden und Linien 
möglich, auf denen diese Monographie aufsetzt. In der äußeren Darstellung 
arbeitet sie zur Erleichterung der Orientierung und interner Verweisungen mit 
Textziffern.

Tragende Grundgedanken, Kernthesen und eine ganze Reihe von Einzelfragen 
konnten im fruchtbaren Gedankenaustausch mit Freunden und Kollegen aus 
dem In und Ausland diskutiert und abgesichert werden, zuletzt im Saarburger 
Kreis. Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt. In Er
innerung an die Diskurse auch in der rasenden MontagsRunde ist das Buch 
den Mitgliedern des Saarburger Kreises in relationaler Verbundenheit gewidmet.

Potsdam, am Rosenmontag 2022 Hartmut Bauer

VorwortVI
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Erstes Kapitel

Faszinosum Rechtsverhältnis





§ 1 Das Rechtsverhältnis im Strudel 
eines Richtungsstreits

1 Das „Rechtsverhältnis ist eine Kategorie der allgemeinen Rechtslehre“1 
und auf allen Regelungsebenen der Rechtsordnung nachweisbar.2 Es hat eine 
lange Tradition,3 ist als Rechtsbegriff in Gesetzen enthalten,4 und die gerichtliche 
Spruchpraxis arbeitet ebenfalls mit dieser Rechtsfigur.5 Bei diesem Ausgangs
befund drängt es sich förmlich auf, auch im Verwaltungsrecht die „Schlüssel
stellung“6 des Rechtsverhältnisses dogmatisch zu erschließen, zu entfalten und 
zur Geltung zu bringen. Mögliche Perspektiven sind die Deutung der gesamten 
„Rechtsordnung als Rechtsverhältnisordnung“7, die programmatische Erklärung 
des Verwaltungsrechtsverhältnisses wenn schon nicht zum „neuen archime
dischen Bezugspunkt des Verwaltungsrechts“8, so doch im Sinne einer „Zwei
BeineTheorie“ zur zweiten Ordnungseinheit neben dem Verwaltungsakt,9 die 

1 Hartmut Maurer/Christian Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl., 2020, § 8 
Rn. 18; ähnlich Franz-Joseph Peine/Thorsten Siegel, Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl., 
2020, Rn. 251; aus der Perspektive der Allgemeinen Rechtslehre Klaus F. Röhl/Hans Christian 
Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl., 2008, S. 353, 401 ff.

2 Dazu für das öffentliche Recht am Beispiel vertraglicher Rechtsverhältnisse Hartmut Bauer, 
in: Friedrich Schoch/JensPeter Schneider (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 
Loseblatt, Lieferung Juli 2020, Vorb § 54 Rn. 46 ff.

3 Norbert Achterberg, Die Rechtsordnung als Rechtsverhältnisordnung, 1982, S. 18 ff., 50 ff.; 
speziell zum Verwaltungsrechtsverhältnis Hartmut Bauer, Verwaltungsrechtslehre im Um
bruch?, Die Verwaltung 25 (1992), S. 301 (315 ff.); Rolf Gröschner, Vom Nutzen des Verwal
tungsrechtsverhältnisses, Die Verwaltung 30 (1997), S. 301 (310 ff.); → § 4 Tz. 15 ff.

4 Z. B. § 43 Abs. 1 VwGO, § 54 VwVfG; weit. Bsp. bei Friedrich Schoch, in: Katharina Gräfin 
von Schlieffen (Hrsg.), Republik Rechtsverhältnis Rechtskultur, 2018, S. 225 (226 ff.).

5 Z. B. BVerwGE 100, 83 (90); 141, 223 (224 f.); weit. Bsp. wiederum bei Schoch (Fn. 4), 
S. 228 f.

6 Otto Bachof, Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Ver
waltung, VVDStRL 30 (1972), S. 193 (243).

7 So frühzeitig Norbert Achterberg, Hans Kelsens Bedeutung in der gegenwärtigen deutschen 
Staatsrechtslehre, DÖV 1974, S. 445 (454, im Original teilw. hervorgehoben); ferner ders., 
Rechtsverhältnisse als Strukturelemente der Rechtsordnung, Rechtstheorie 9 (1978), S. 385 
(385); ders., Die Rechtsordnung als Rechtsverhältnisordnung, 1982; ders., Allgemeines Ver
waltungsrecht, 2. Aufl., 1986, § 20 Rn. 1.

8 Peter Häberle, Das Verwaltungsrechtsverhältnis – eine Problemskizze, in: ders., Die Ver
fassung des Pluralismus, 1980, S. 248 (250, im Original teilw. hervorgehoben; ähnlich: 256).

9 Peter Häberle, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 45 (1987), S. 251 (252); klärend zu den Vor
schlägen Häberles und der dagegen vorgebrachten Kritik Gröschner (Fn. 3), Die Verwaltung 30 
(1997), S. 308 f., 313.



nüchterne Fokussierung aller juristischen Systematik auf das Rechtsverhältnis10 
oder wenigstens die Nutzung des Verwaltungsrechtsverhältnisses als „Schlüs
selbegriff des von einer demokratischrechtsstaatlichen Verfassung geprägten 
Verwaltungsrechts.“11 Auf solche bisweilen mit visionärer Kraft vorgetragenen 
Konzepte wird zurückzukommen sein. An dieser Stelle genügt es vorerst fest
zuhalten, dass schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert der Eindruck ent
standen ist, der Rechtsverhältnisgedanke habe sich „im Staats und Verwaltungs
recht durchgesetzt“12.

2 Gleichwohl stieß und stößt das Verwaltungsrechtsverhältnis immer wieder 
auf Zurückhaltung,13 auf beträchtliche Skepsis,14 auf ein „erhebliche[s] Maß an 
Geringschätzung“15, auf „schroff ablehnende Stellungnahmen“16 und mitunter 
auch auf prinzipiell polemische Kritik17. Plattform für solche Polemik waren un
ter anderem Staatsrechtslehrertagungen, die ein Kritiker für die Bemerkung nutz
te, das Rechtsverhältnis sei „das inhaltsloseste Rechtsinstrument, das je angeboten 
worden ist“18; es führe „zu keinerlei Erkenntniszuwachs, weshalb man es lassen 
sollte, davon zu reden“19. Das Catchword von „Münchhausens Zopf“ machte 
die Runde20 und ist bis heute im Gespräch geblieben21. Auch halten  manche das 

10 Wilhelm Henke, Juristische Systematik der Grundrechte, DÖV 1984, S. 1 (1: „Juristische 
Systematik beginnt mit dem Rechtsverhältnis zwischen Personen“; in der Sache ebenso zum 
Verwaltungsrecht ders., Das subjektive Recht im System des öffentlichen Rechts, DÖV 1980, 
S. 621 (622 ff.).

11 Jörn Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Aufl., 2019, Rn. 163.
12 Martin Schulte, Schlichtes Verwaltungshandeln, 1995, S. 203, m. einer langen Liste an 

Belegen in Fn. 5; aus heutiger Sicht ähnlich Ipsen (Fn. 11), Rn. 163 m. w. N.: „Im Schrifttum hat 
sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht allein die Handlungsformen der Ver
waltung, sondern das Verwaltungsrechtsverhältnis Beachtung verdient.“

13 Friedrich E. Schnapp, Rechtsverhältnisse in der Leistungsverwaltung, DÖV 1986, S. 811 
(812).

14 Dazu Schulte (Fn. 12), S. 203 m. w. N.
15 So m. einer Zusammenstellung negativer bis abfälliger Äußerungen die Einschätzung von 

Karsten Nowrot, Republik als Rechtsverhältnisordnung (?), in: Katharina Gräfin von Schlieffen 
(Hrsg.), Republik Rechtsverhältnis Rechtskultur, 2018, S. 163 (163, 164 ff.); ergänzend etwa 
Stefan Haack, Läuterung der Verwaltungsrechtstheorie, RW 4 (2013), S. 418 (441 ff.: „inhaltliche 
Armut“ und „Konturenlosigkeit der Kategorie ‚Rechtsverhältnis‘“, „Rechtsverhältnislehre als 
Bauruine“).

16 Friedhelm Hase, Das Verwaltungsrechtsverhältnis, Die Verwaltung 38 (2005), S. 453 (454).
17 Gröschner (Fn. 3), Die Verwaltung 30 (1997), S. 308.
18 Hans Meyer, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 45 (1987), S. 272; dazu krit. Gröschner, (Fn. 3), 

Die Verwaltung 30 (1997), S. 315 f.
19 Hans Meyer, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 47 (1989), S. 241 (241).
20 Meyer (Fn. 18), VVDStRL 45 (1987), S. 272; (eher) zustimmend Jost Pietzcker, Das Ver

waltungsrechtsverhältnis – Archimedischer Punkt oder Münchhausens Zopf?, Die Verwaltung 
30 (1997), S. 281 (281).

21 Nowrot (Fn. 15), S. 165; Andreas Wimmer, Rechtsverhältnisse im öffentlichen Recht, 2019, 
S. 6 f.; Hartmut Bauer, „Der Staat“ und die „staatlichen“ Rechte im Ordnungsrahmen der 
Rechtsverhältnislehre, in: Katharina Gräfin von Schlieffen (Hrsg.), Republik Rechtsverhältnis 
Rechtskultur, 2018, S. 263 (265 ff.) m. zahlr. w. Bsp. krit. Äußerungen; Johannes Eichenhofer, Be
hördliche Beratung und Informationsrisiko, Die Verwaltung 53 (2020), S. 501 (526 m. Fn. 154).
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Rechtsverhältnis für „eher frucht und konturenlos“22 oder können ihm über wei
te Strecken lediglich eine heuristische Funktion abgewinnen.23 Vorläufiger Höhe
punkt der Abdrängung in die dogmatisch belanglose Randständigkeit ist das mit 
dem Reformanspruch der „Neuen Verwaltungsrechtswissenschaft“24 auftretende 
Handbuch zum Verwaltungsrecht25, das der rechtsdogmatischen Grundkatego
rie26 des Verwaltungsrechtsverhältnisses keine gesonderte Darstellung widmet 
und dieses Rechtsinstitut letztlich mit Schweigen übergeht27.

3 Die Vernachlässigung des Verwaltungsrechtsverhältnisses hat dem Hand
buch deutliche Kritik eingetragen: „Wenn die auf allen Gebieten nachweis
bare Figur des Rechtsverhältnisses ausgeblendet […] wird, so muss sich ein 
solcher […] Ansatz notwendig dem Einwand ausgesetzt sehen, die aus dem 
konstitutionellen Verwaltungsrecht überkommene Vorstellung der Einseitig
keit hoheitlichen Handelns zu perpetuieren […]. Das für alle Verwaltungstätig
keit archetypische Verhältnis von Behörde und Bürger […] muss  – und kann 
nur  – als Rechtsverhältnis begriffen werden und jeder ganzheitliche Ansatz“ 
wird sich „als unvollständig erweisen, wenn dieses Gegenseitigkeitsverhältnis 
nicht thematisiert wird.“28 Wegen dieses Defizits „des Gesamtwerks“29 und der 
auch andernorts nicht selten unzureichenden Berücksichtigung des Verwaltungs
rechtsverhältnisses30 hat Jörn Ipsen erst unlängst wieder festgestellt: „Obwohl 

22 Horst Dreier, Merkls Verwaltungsrechtslehre und die heutige deutsche Dogmatik des 
Verwaltungsrechts, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl – Werk und Wirksamkeit, 1990, 
S. 55 (82).

23 Eberhard Schmidt-Aßmann, Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns, 
DVBl 1989, S. 533 (540), der später zwar daneben die strukturierende Funktion hervorgeho
ben und auch mögliche dogmatische Funktionen angedeutet hat (Eberhard Schmidt-Aßmann, 
Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl., 2006, S. 301 ff.), ohne dass Ver
waltungsrechtsverhältnisse bei Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, 
2013, jedoch einen zentralen Stellenwert erlangt hätten; dazu krit. Jörn Ipsen, Rezension, AöR 
140 (2015), S. 318 (322); Näheres bei Bauer (Fn. 21), S. 266 m. Fn. 31 f. Die vornehmlich heuris
tische Funktion betont auch Thomas von Danwitz, Zu Funktion und Bedeutung der Rechts
verhältnislehre, Die Verwaltung 30 (1997), S. 339 (347 ff.); → § 10 Tz. 103 ff.

24 Dazu Andreas Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, GVwR I, 2. Aufl., 2012, 
§ 1 Rn. 16 ff., 48 ff.; Jens Kersten, Konzeption und Methoden der „Neuen Verwaltungsrechts
wissenschaft“, HVwR I, 2021, § 25.

25 Wolfgang HoffmannRiem/Eberhard SchmidtAßmann/Andreas Voßkuhle (Hrsg.), 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bde. I bis III, 2. Aufl., 2012/13; → § 6 Tz. 29 ff.

26 Hermann Hill, Rechtsverhältnisse in der Leistungsverwaltung, NJW 1986, S. 2602 (2603: 
„juristische Grundeinheit“).

27 So die Kritik von Ipsen (Fn. 11), Rn. 163 m. Fn. 6; vgl. auch die krit. Rückfrage von Andreas 
Funke, Sozialphilosophische Überhöhungen und sozialwissenschaftliche Hypostasierungen in 
der Lehre vom Verwaltungsrechtsverhältnis?, in: Ino Augsberg (Hrsg.), Extrajuridisches Wissen 
im Verwaltungsrecht, 2013, S. 35 (38 f. Fn. 14).

28 Jörn Ipsen, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Die Verwaltung 44 (2011), S. 290 (296).
29 Ipsen (Fn. 28), Die Verwaltung 44 (2011), S. 296.
30 Siehe etwa die Besprechung von Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche 

Dogmatik, 2013, durch Ipsen (Fn. 23), AöR 140 (2015), S. 322; vgl. auch Jörn Ipsen, Neue 
Entwicklungen im Allgemeinen Verwaltungsrecht – Rechtsverhältnislehre versus Steuerungs
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die Denkfigur des ‚Rechtsverhältnisses‘ in der Verwaltungsrechtsdogmatik kei
neswegs neu ist, hat sie zu einem heftigen ‚Richtungsstreit‘ in der Verwaltungs
rechtslehre geführt.“31

4 Davon, dass die Debatte um die Rechtsverhältnislehre nach einer breiten 
und intensiven Diskussion Ende der 90er Jahre „ein kaum merkliches Ende 
gefunden“32 habe, kann demnach keine Rede sein. Das Rechtsverhältnis ist nach 
wie vor fester Bestandteil des Verwaltungsrechts und der Verwaltungsrechts
lehre, und zwar nicht nur im Spiegel der Lehrbuchliteratur33. Dementsprechend 
arbeiten auch nach der Jahrtausendwende eine ganze Reihe hochkarätiger Mono
graphien in den unterschiedlichsten Kontexten mit der Figur des Rechtsverhält
nisses,34 und zwar bis hin zu einer unlängst erschienenen Untersuchung über 

wissenschaft?, Ad Legendum 8 (2011), S. 100 ff., und zum Rechtsverhältnis als „Stiefkind der 
Verwaltungsrechtsdogmatik“ Schoch (Fn. 4), S. 225.

31 Ipsen (Fn. 11), Rn. 163; zu sich bereits früh abzeichnenden Zügen eines Richtungsstreits 
wegen einer unglücklich polarisierenden (und verfehlten) Konfrontation von Handlungsfor
menlehre und Rechtsverhältnislehre Bauer (Fn. 3), Die Verwaltung 25 (1992), S. 306 ff.; vgl. 
auch von Danwitz (Fn. 23), Die Verwaltung 30 (1997), S. 340, wonach sich der unbefangene Be
obachter nicht des Eindrucks erwehren könne, er sei „in die dernière bataille im dogmatischen 
Glaubenskrieg um ein rechtsstaatliches Verwaltungsrecht geraten“.

32 So Christian Bumke, Die Entwicklung der verwaltungsrechtswissenschaftlichen Methodik 
in der Bundesrepublik Deutschland, in: Eberhard SchmidtAßmann/Wolfgang Hoffmann
Riem (Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, S. 73 (102), der freilich 
später an anderer Stelle mit aller wünschenswerten Klarheit und wie selbstverständlich mit der 
Kategorie des Rechtsverhältnisses arbeitet, nämlich bezeichnenderweise bei der Analyse der 
Funktionen des Verwaltungsakts; dazu Christian Bumke, Verwaltungsakte, GVwR II, 2. Aufl., 
2012, § 35 Rn. 80 ff.; näher → § 9 Tz. 83 ff., § 11 Tz. 112 f., § 15 Tz. 188 ff.

33 Zur Lehrbuchliteratur z. B. Norbert Achterberg, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., 
1986, § 20; Hans Peter Bull/Veith Mehde, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 
9. Aufl., 2015, Rn. 186 ff., 287 ff., 683, 689, 706, 710, 842, 880 ff.; Steffen Detterbeck, Allgemeines 
Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 18. Aufl., 2020, § 9 Rn. 406, 413 ff.; Wilfried 
Erbguth/Annette Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Aufl., 2020, § 10; Peter Mi-
chael Huber, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., 1997, S. 18 ff.; Ipsen (Fn. 11), §§ 3, 12; 
Maurer/ Waldhoff (Fn. 1), § 8 Rn. 18 ff., § 14 Rn. 7 f., § 29 und passim; Peine/Siegel (Fn. 1), §§ 10, 
17 und 18; Barbara Remmert, Verwaltungsrechtsverhältnis, in: Dirk Ehlers/Hermann Pünder 
(Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl., 2016, § 18; Rolf Stober, Rechtssubjektivität, 
Rechtsstellung und Rechtsverhältnis, in: Hans Julius Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober/Winfried 
Kluth (Hrsg.), Verwaltungsrecht I, 13. Aufl., 2017, § 32 Rn. 35 ff.; Maximilian Wallerath, All
gemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., 2009, § 8.

34 Vgl. dazu nur die Habilitationsschriften beispielsweise von Christoph Brüning, Einstwei
lige Verwaltungsführung, 2003, S. 15 ff.; Christian Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat, 2001 
(mit dem bezeichnenden Untertitel „Zugleich ein Beitrag zur Grundrechtsdogmatik im Rahmen 
mehrpoliger Verfassungsrechtsverhältnisse“), insbes. S. 256 ff.; Klaus Ferdinand Gärditz, Hoch
schulorganisation und verwaltungsrechtliche Systembildung, 2009, S. 76 ff., 533 ff. und passim; 
Iris Kemmler, Geldschulden im Öffentlichen Recht, 2015 (zum Geldschuldverhältnis); Sebas-
tian Graf Kielmansegg, Grundrechte im Näheverhältnis, 2012, S. 230 ff., 268 ff., 285 f., 287 f.; 
Annette Guckelberger, Die Verjährung im Öffentlichen Recht, 2004, S. 165 ff. und passim; Stefan 
Ulrich Pieper, Aufsicht, 2006, S. 213 ff. und passim; Rainer Schröder, Verwaltungsrechtsdog
matik im Wandel, 2007, S. 208 ff., 248 ff.; Eva Schulev-Steindl, Subjektive Rechte, 2008, S. 56 ff., 
69 ff. und passim; Markus Winkler, Verwaltungsträger im Kompetenzverbund, 2009, S. 180 ff.; 
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„Rechtsverhältnisse im öffentlichen Recht“35. Trotz gelegentlich zu verzeich
nender Berührungsängste mit der Rechtsverhältnislehre36 belegt dieser Befund 
die hohe Attraktivität des Rechtsverhältnisses für die analytische Durchdringung 
und Ordnung sehr verschiedener Regelungsmaterien, Rechtsgebiete und Rechts
fragen. Inzwischen scheint sich die Einsicht durchgesetzt zu haben, dass Verwal
tungsrechtsverhältnisse viel zu wichtig sind, als dass sie „von der Wissenschaft 
vom Öffentlichen Recht gleichsam […] ad acta gelegt werden“ könnten.37 Damit 

Ferdinand Wollenschläger, Verteilungsverfahren, 2010, S. 7, 196, 305, 366 ff., 576 f., 598 ff. und 
passim; sowie ergänzend die Antrittsvorlesung von Armin Hatje, Loyalität als Rechtsprinzip 
in der Europäischen Union, 2001, insbes. S. 59 ff.; zu Habilitationsschriften im Vorfeld der 
Jahrtausendwende → § 5 Tz. 28 m. Fn. 63; aus der Dissertationsliteratur Martin Kellner, Haf
tungsprobleme bei informellem Verwaltungshandeln, 2004, S. 49 ff., 106 ff., 165 ff., 228 ff.; Kai-
Holmger Kretschmer, Das Recht der Eingliederungsvereinbarung des SGB II, 2012, S. 154 ff. 
m. w. N.; krit. Bernd Grzeszick, Rechte und Ansprüche, 2002, S. 320 ff. Vgl. zur Diskussion 
auch Jan Philipp Schaefer, Die Umgestaltung des Verwaltungsrechts, 2016, S. 34 ff. und passim, 
sowie aus jüngerer Zeit etwa die Beiträge von Nowrot (Fn. 15); Matthias Jestaedt, Recht als 
Relation, in: Katharina Gräfin von Schlieffen (Hrsg.), Republik Rechtsverhältnis Rechtskultur, 
2018, S. 211 ff.; Jochen Hofmann-Hoeppel, Dialogik als Prinzip des Konfliktmanagements im 
Verwaltungsrechtsverhältnis, ebd., S. 295 ff.; Joachim Lege, Philosophie der Gerechtigkeit und 
Theorie der Rechtsverhältnisse, ebd., S. 351 ff.; Schoch (Fn. 4); Tristan Barczak, Verwaltungs
schuldrecht, VerwArch 109 (2018), S. 363 ff. (zum Verwaltungsschuldverhältnis „als Unterfall 
des Verwaltungsrechtsverhältnisses, welches wiederum unter die Kategorie des ‚Rechtsverhält
nisses‘ der allgemeinen Rechtslehre zu subsumieren ist“ [369]); Astrid Wallrabenstein, Leis
tungsverwaltung, HVwR I, 2021, § 19 Rn. 7 ff., 29 ff.; ferner aus der Tagungsliteratur etwa die 
Beiträge von Arndt Schmehl, Konsens und Kooperation im Verwaltungsrechtsverhältnis, in: 
Margarete SchulerHarms (Hrsg.), Konsensuale Handlungsformen im Sozialleistungsrecht, 
2012, S. 11 ff., und Stephan Rixen, Konsens und Kooperation im Sozialrechtsverhältnis, ebd., 
S. 25 ff.; Oliver Lepsius, Relationen: Plädoyer für eine bessere Rechtswissenschaft, 2016, S. 21 ff. 
(25), der u. a. das von der Rechtsverhältnislehre propagierte relationale Denken als Referenz für 
sein Plädoyer nutzt. Zur Leistungsfähigkeit der Rechtsverhältnislehre aus österreichischer Sicht 
etwa Karl Korinek/Michael Holoubek, Grundlagen staatlicher Privatwirtschaftsverwaltung, 
1993, S. 19 f., 23 ff., Andreas W. Wimmer, Leistungserbringung durch Private, in: Claudia Fuchs 
u. a. (Hrsg.), Staatliche Aufgaben, private Akteure, Bd. 1, 2015, S. 117 (insbes. 124 f., 128 ff.), 
Cornelia Köchle, Private in der Privatwirtschaftsverwaltung, in: Claudia Fuchs u. a. (Hrsg.), 
Staatliche Aufgaben, private Akteure, Bd. 2, 2017, S. 223 (229 ff.), und Harald Eberhard/Claudia 
Fuchs, Staatlichkeit und Information, in: Claudia Fuchs u. a. (Hrsg.), Staatliche Aufgaben, 
private Akteure, Bd. 3, 2019, S. 149 (152 ff., 158 ff.).

35 So der Titel der 2019 erschienenen Habilitationsschrift von Andreas Wimmer.
36 Solche Vorbehalte finden sich bemerkenswerter Weise selbst für den bekanntlich sogar 

nach § 54 Satz 1 VwVfG ausdrücklich ein „Rechtsverhältnis“ begründenden, ändernden oder 
aufhebenden (öffentlichrechtlichen) Vertrag bei Volker Schlette, Die Verwaltung als Vertrags
partner, 2000, S. 173 f., unter Hinweis auf die angebliche „Abstraktionshöhe“ der Rechtsverhält
nislehre; vgl. auch Markus Kaltenborn, Streitvermeidung und Streitbeilegung im Verwaltungs
recht, 2007, S. 103 m. Fn. 184; anders etwa Elke Gurlit, Verwaltungsvertag und Gesetz, 2000, 
S. 8 ff., die das Verwaltungsvertragsrecht auf das Verwaltungsrechtsverhältnis ausrichtet. Für 
die Funktion und Wirkung des „Verwaltungsaktes im jeweiligen Verwaltungsrechtsverhältnis“ 
die Berührungsängste überwindend Harald Kracht, Feststellender Verwaltungsakt und kon
kretisierende Verfügung, 2002, S. 96 ff.

37 Hase (Fn. 16), Die Verwaltung 38 (2005), S. 470; ähnlich Wimmer (Fn. 34), insbes. S. 124 f., 
154 f.; ders. (Fn. 35), S. 6 ff.; Schoch (Fn. 4), S. 259 („Der Aufruf zum ‚Ende der Diskussion‘ 
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ist noch nichts über die Leistungsfähigkeit der Rechtsverhältnislehre gesagt, 
noch nichts darüber, ob das Rechtsverhältnis am Ende des (Reform)Diskurses38 
in der wissenschaftlichen community als juristische „Grundeinheit“39 anerkannt 
oder lediglich als eher beiläufige „façon de parler“ ohne eigenständigen oder gar 
zusätzlichen Erkenntniswert40 beiseite gelegt wird.

kommt zu früh!“); Funke (Fn. 27), S. 39 („kein Anlass, die Arbeit am Verwaltungsrechtsver
hältnis einzustellen“).

38 Zur Einordnung der Lehre vom Verwaltungsrechtsverhältnis in den Reformdiskurs Schae-
fer (Fn. 34), S. 34 ff.

39 Wilhelm Henke, Allgemeines Verwaltungsrecht als Rechtsverhältnisordnung, NVwZ 1983, 
S. 534 (535); Hill (Fn. 26), NJW 1986, S. 2603, 2612; unentschieden Schoch (Fn. 4), S. 225; ähnlich 
Rolf Gröschner, Der Streit als Vater aller Fälle, JZ 2018, S. 737 (741: „Basisbegriff“); Johannes 
Eichenhofer, Digitale Rechtsverhältnisse, RphZ 2022 (i. Ersch.): „zentrale Einheit“.

40 Röhl/Röhl (Fn. 1), S. 405.
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